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Bekanntmachung

des Reichskanzlers , betr. die BeschSttignn«
von « «hülfen u . Lehrltnqcn in Gast- « . in
«chankwirthfchaften vom 23 . Januar 1802.

Auf Grund des 8 120 «. Abs . 3 , der Gewerbe¬
ordnung bat der BundeSratb nacbstebcnde Be¬
stimmungen über die Beschäftigung von Gehüsten
und Lehrlingen in Gast - und in Schankwirth-
schaften erlaffen.

I.

. . Gast - und in Schankwirtbschgften if
stdem Gebulsen und Lehrling über sechszebn Jabr
für die Woche siebenmal eine ununterbrochene Rübe
zeit von mindesten « acht Stunden in gewähren
Der Beginn der ersten Ruhezeit darf in die vorder
«ebende , do » Ende der siebenten Ruhezeit in du
nachfolgende Woche fallen.

FÜ ^ Gehüsten und Lehrlinge unter sestszebi
Jahren muß die Ruhepause mindesten ? nenn Stunder
detraaen Durch Polizeiverordnnnaen der zun
Erlaste solcher Verordnungen berechtiaten Behörder
kann diese längere Ruhereit auch für Gehüsten „ nl
Lehrlmgeüber se» «zebn Jahre voraeschrieben werden

Die höhere Verwaltungsbehörde iit befugt , ir
Bade - und anderen Kurorten die Rub -zeit füi
Ä ( ?L, li n lLehrlinge über se» ? zebn Jahre ir
Eastwirthschaften wahrend der Saison , jedoch nick»
über eine Dauer von 3 Monaten , bi » aui lieber
Stunden berabzuletzen . Reben dieser R " beren
wüsten täglich , aboe ' eben von den Mahlzeiten
Ruhepausen in der Gesammtdauer von mindesten?
zwei Stunden gewährt werden.

_ rj ? ' ® p.r .■Se ' ivaum zwischen zwei Ruhereiten
welcher auch d,e Arbeitsberestschait und die Rübe,
vauseii umsaht , darf in den kästen der Ziffer 1
Abs . 1 höchsten « sechrebn St „ nd -ii . in den Fälle»
der Ziffer 1 Ahs . ? höchsten « süns -ehn Stunder

m den Lasten der Ziffer 1 Abs . 3 höchsten?
fiebzehn Stunden betragen.

8 - ®' ne  Verlängerung der in Ziffer 2 be-
zeichneten Zeiträume ist für den Betrieb bi « rn
sechzigmal im Zähre ziiläiffg . Dabei kommt jederFall
in Anrechnung , wo auch nur für einen Gehüsten
üuer Lehrling diese Verlängerung stattgesnnden bat.

Auch m diesen Fällen must kür die Wache eine
Unterbrechung durch stebe, , Ruhe,eiten von der
vorgeschriebene, , Dauer ( Ziffer 1 ) stattstnden.

4 . An Stelle einer der nach Ziffer 1 zu
gewahrenden ununterbrochenen Ruhe,eiten ist den
Gebnlien und Lehrlingen mindesten « in ieder dritten
Woche einmal eine ununterbrochene Rnbereit von
Mindesten ? viernndzwanzig Stunden zu gewahren.
m lutsche nach der jeweilig lebten
DolkSzahluna niebr al « zwannatansend Einwohner
naben , ist diest Ruhezeit mindesten ? in jeder zweiten
Woche gewähren.

Zn denjenigen Wochen , in welchen hiernach
eine diernndrwnnziostündige Ruhezeit nicht gewährt
zu werden braucht , ist anster der ununterbrochene"
Rnbereit von der vorgeschriebenen Dauer ( Ziffer st
mindestens einmal eine weitere nnnnterbrnchene
Ruhezeit von mindesten « ff Stunden - » gewähren

Mischen 8 llfir Morgens » iid
jefitt Uhr Abend » lieaen must.

Die Arbeitgeber sind vervstichtet . ein Ver¬
zeichn,st anznlegen . welche « die Ramen der einzeln -»
Gebulsen und Lehrlinge enthalten must . Zn das
Derzeichnist ist für jeden einzelnen Gehüsten und
Lebrl ' na e,nzi,tragen , wann und kür welche Dauer
«iue Ruhezeit gemäst Ziffer 4 gewährt worden ist

Arbeitgeber , welche von de» Bestimmnngen der
Ziffer 3 Gebrauch machen , ff»d vervstichtet . ein
Weitere « Verzeichnist anziileaen , in welche« einzn-
tragen ist , wann Ueberarbeit im Betriebe während
des Kalenderjahre ? stattaefnnden bat.

Die nach Abs . 1 . 2 machenden Eintragungen
dabei , spatesten « am ersten Daae „ ach Ablauf jeder
Woche für die verstoffene Woche zu ersolaeu.

,® ,e  Verzeichniffe sind ans Erfordern den in¬
ständigen Behörden und Beamten zur Einsicht
vorzulegen.
. .. ®. Gebüifen und Lehrlinge unter 16 Zähren
dürfen in der Zeit von 16 Ubr Abends bi* ff Uhr
Morgen « nicht beschäftigt werden . Außerdem
dürfen Gehüsten und Lehrlinge weiblichen Geschlecht«
zwischen 16 und 18 Zähren , welche nicht rnr
framilie de« Arbeitgeber « gebäre » , während diese-
Zeit nicht zur Bedienung der Käste verwcndetwerdcn

II.

7.  Al « GeHiffen und Lehrlinge im Sinne dieier
Bestimmungen gelten solche Personen männlichen
und weiblichen Geschlecht « , welche im Betriebe der
Gast - „ iid der Schankwirtbschgften al « Oberkellner
.Kellner oder KeNn -rleHrlinge . al « Köche oder Kacb-
lehrlinae . am Büffet oder mit dem Fertigmache»
kalter Sveffen beschäftigt werden . An «ae„ ommen
sind iedoch Personen , welche honvstnchl ' ck, in ein -m
mit der Gast » oder der Schankwirtbichgst ver-
bnndenen kansmännischen oder sonstigen gewerb¬
lichen Betriebe beschäftigt w -rden . sokern ihre
tägliche Arbeitszeit m diesem Betrieb anderweiten
reichsrechtlichen Vorschriften unterliegt.

III.
8 . Die vorstehenden Bestimmungen treten am

1. Avril 1802 in Kraft.
Bl » zum 31 . Dezember 1962 ist Ueberarbeit

(Ziffer 3 ) höchsten » fsinsundvierzigmal zulässig.
Bon dem in Ziffer ff. Sah 2 , enibaltene»

Verbote sind dieseniaen Personen aiiSaenonimeu,
welche bei der Verkündnug dieser Bestimmungen
Kellnerinnen sind . *

Berlin , den 23. Zannar 1962.
Der Stellvertreter de« Reichskanzler - :

Graf von PosadowSky.

Bekanntmachungen.
Polizei -Verordnung.

Auf Grund der 88 137 und 139 des Gesetzes
über die allgemeine Laiiderverwaltnna vom 36 . Juli
1883 ( G . S . S . 129 ) und der 88 6 , 12 und 13
der Verordnung über die Polizei -Verwaltung in
den neu erworbenen Landestbeilen vom 26 . Sep¬
tember 1867 (G . S . S . 1529 ) wird mit Zu¬
stimmung de« Provinzialraths für den Umfang der
Provinz Hessen -Nassau Folgendes »eroibnet;

§ 1.
Die 88 9 und 13 Absatz 1 der Provinzial»

Polizei -Verordnung vom 13 . November 1961,
betreffend den Verkehr mit Kraftfahrzeugen , werden
durch nachstehende Vorschriften ersetzt:

8 9. „Jedes Kraftfahrzeug , mit welchem inner¬
halb der Provinz Hessen -Nassau öffentliche
Straffen befahren werden , muff mit einem
polizeilichen Kennzeichen versetzen sei» ,
welche ? au « einer Bezeichnung der Provinz,
in welcher dasFnbrzeng volizeilich registrirt
ist . undeinerErkennungSnummer besteht ."

8 13 . Abs . 1. ..Da « Kennzeichen (8 9 ) ist auf
der Rückseite de« Fahrzeugs nach außen
bin an leicht sichtbarer Stelle , sowie in
deutlich _ lesbarer Schrift anzubrinaen
und während der Dunkelheit zu be¬
leuchten ."

8 2.
Diese Verordnung "tritt mit dem Tage ihrer

Verkundianng in Kraft.
Cassel , den 23 . Mai 1962.

Der Ober -Präsideni . Zedlitz.
In Ausführung des 813 Absatz 2 der Polizei-

Verordnung über de» Verkehr mit .Kraftfahrzeugen
vom 13 . November 1961 — 23 . Mai 1962 — wird
unter Aiifhebiiiig derAusssihrunaS -Bekaiiiitmachiiiig
vom 18 . November 1961 hierdurch Folgendesvesnmmt:
. 1 - Zur Bezeichnung der in der Provinz

Hessen -Nassau volizeilich registrirten Kralstabr-
icuge . dient der Buchstabe T in grober lateinischer
Schr >rt.

Für die ErkenmingSuummer stud arabische
Ziffern zu verwenden.

'■ Da ? volizeiliche Kennzeichen (Buchstabe ii » >
irrkennunpsniimmer ) ist ans der Wandnnp bei
^rabrzengs seihst oder ans einer mit diesem durö
schrauben mit versenkten Köw ' ei, lest verbimdene,
Tafel , mit möglichst glatter Oberfläche bei Kraft
'abrrndern ans einem hinten am Rade , recht
winklig zur Fabrrichtnna und ' enkrecht zum Erd
tzoden untrennbar besest 'gten Metallschilde anzn
usingeii . , E ? ist in schwarzer 12 am hoher und in
Grundstrich 2 am starker Schrift auf weißen
Grunde herznstellen.

Der Buchstabe muß über der Erkennung?
nnnimer stehen . . Der Abstand zwischen beiden iml
zwilchen de » einzelnen Ziffern der Erkennung?
»limnier bat 2 cm zu betragen.

Die Anbrinanna von Schnörkeln und Per
uernnaen an de» Buchstabe » und Zahlen , sowtz
auf der Tafel selbst ist nnriiläsffg

Cassel , den 23 . Mai 196 ? . '
Der Ober -Präsident . Zedlitz.

Vorstehende Bekanutmachunaen werden hiermit
veröffentlicht.

Die Besitzer von Krastsgbrrenaeii de« Stadt-
rencs Wiesbaden werden aiifgefordert , den Antrag

'iüf Ziiertbeilung der nach den Bestimmungen
oh:gerBekanntmgchu » a »nvorgeschriehene » Nummern
de, der Königlichen Polizei - Direktion Wiesbaden
Mi stellen . *

Wiesbaden . d„ i 8 . J „ l ! 1902.
Der Polizei -Präsident.  In P -rtr . : fpalcke.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund , der 88 6 . 12 » iid 13 der Ver¬

ordnung über die Polizei -Verwaltung in den ne»
erworbene » Landestbeilen vom 26 . September 1867
tG . S . S . 1529 ) und der 88 137 und 139 des
Gesetze? über die ollgenieine Landesverwaltniig
vom 36 . Juli 1883 (G . S . S . 195 ) verordne ich
mit Znstimmuna de? Be,irk ? -A „ «sch,stses für den
Umfang der Regierung « - Bezirkes Wiesbaden
was folgt:

8 1. Gegenstände . Stoffe und .Ziibereitnnge»
ieder Art . n) deren Festhalten und Verkauf gesetz¬
lich beschränkt ist . Kaisers . Verordnung vom
22 . Oktober 1961 (R . G . Bi . S . 386 ) . d ) deren
Bestoudtbeile und Znsgmineiisktznng weder durch
ihr , Benennung oder Ankündiaung erkennhnr
aemacht werde » , noch allgemein bekannt sind , oder
c) denen Wirknuoen beia -leot werden , welche sie
nicht besitzen, dürfen als Mittel geaen Krankheiten
und Kärperschäden bei Menschen und Tbieren nicht
öffentlich gnaekändiot oder nngepriesei , werden.

8 2 . Znwikerhgndkniigeii werden , sotern die
gesetzlichen Bestimiuniigeu nicht eine höhere Strafe
androben , mit Geldstrafe bi « zu 66 Mk . im lln-
vermägensfalle mit entsprechender Haft bestraft.

8 3 . Diele Polizei -Verordniiiig tritt mit dem
Tage ihrer Verkündignna in Kraft . Die Vali -ei,
Verordnung vom 19 . Juli 1899 tAmtSbl . S . 293)
wird vom gleichen Zeitpunkte ab onsgebobeii . *

Wiesbaden , den 16 . Mai ' 962.
Der Regieriiuos -Vräsideiit . In Rertr . : gez . Bake.

Polizei -Verordnnng.
Auf Krimd der 88 6 , >2 und 13 der Ver¬

ordnung vom 26 . Gepteniber 1867 » iid ans Grund
der 88 197 und 139 des LandeSverwaltmigsgesetzeS
wird im Einvernehmen mit der Königlichen Eisen-
babndlreetion z» Frankfurt a . M . unter Zn-
stimmiing bc« Bezirksausschusses für die mit

elektrischer Kraft betriebenen Kleinbahnen des
Regierungsbezirks Wiesbaden verordnet was folgt:

8 1.
Der Betrieb der von dieser Verordnung be¬

troffenen elektrischen Kleinbahnen unterliegt den
Bestimmungen der von dem Unterzeichneten
Regien,ngSpräsidente » Im Einvernehmen mir der
Königlichen Eisenbahndireelioii zu Frankfurt a . M.
erlassenen Betriebsvorschriften . Insoweit nicht die
Betriebsvorschriften oder die gegenwärtige Polizei¬
verordnung AliSnahmen begründen , ist der Betrieb
außerdem den allgemeinen straßenpolizeilichen Vor¬
schriften unterworfen.

8 2.
Jede Beschädigung der Bahn und der dazu

gehörigen Anlagen , sowie der Betriebsmittel nebst
Zubehör , die Nachahmung der Signale , die Ver¬
stellung oder Versperrung der ' Ausweicbevor-
richtiingen , überhaupt jede den Bahnbetrieb ge¬
fährdende oder störende Handlung ist untersagt.

8 3-
E » ist verboten , die elektrischen Leitungen zu

befaffen , die Quer - und Arbeitsdrähte mit irgend
welchen Gegenständen zu bebängen oder z» be¬
rühren , „sowie Fabneii oder sonstige Gegenstände
an Gebäuden oder Masten derart anzubringen
daß die Drähte der elektrische » Bahn berührt
werden.

8 4.
Beim Ertönen der Warnungrstgnale haben

Fußgänger , Radfahrer und die Führer von Wagen
iosort die Fahrbahn für den Bahnbetrieb freizn-
mache » . Reiter , Radfahrer und Fuhrwerke haben
den Straßenbahnwagen so weit Raum zu geben,
baß weder die letzteren in der Fahrt , noch die
Fahrgäste beim Ein - und Aussteigen behindert
oder gefährdet werden.

^ 5 -
Die Vorschriften de« 8 4 gelten nicht für

Wagen , in denen Allerhöchste und Höchste Herrschaften
fahren , für geschlossene marschjrende Militär¬
abtheilungen , Leichen - und andere öffentliche Ai,s-
ziiae , sowie für Postwagen » nd im Dienste
befindliche Fuhrwerke der Feuerwehr.

8 6.
Schweres Fuhrwerk darf die Bahn , sobald

und soweit der Fahrdamm neben derselben frei ist,
nicht befahren.

8 7.
Fuhrwerk oder Vieh ohne Aufsicht ans dem

Gleise oder unmittelbar neben demselben stehen zu
lassen , ist untersagt.

Aufsichtslos dastehendes Fuhrwerk und Vieh,
sowie sonstige Gegenstände , welche die Gleise ver¬
sperren , sind , die Babnbediensteten zu entferne»
befugt , unbeschadet der Strafbarkeit der Ver¬
antwortlichen.

8 8.
Das Abladen von Holz , Steine » nnd sonstigen

Gegenständen auf dem Bahnkörper , sowie neben
demselben innerhalb 1 Meter von der äußeren
Schieneiikante ist verboten.

Sofern die Eiubaltnng dieser Entsernung nach
den örtlichen Verhältnissen nicht möglich ist . muß
soweit Rniim gelassen werden , daß der Verkehr auf
der Straßenbahn nicht beeinträchtigt wird.

8 3.
Während der Fahrt ist das eigenmächtige

Oeffnei , der Wagenverschlüsse . das Stehenbleiben
auf den Trittbretter » , sowie das Auf - und Ab¬
springen verboten.

8 16.
Das Rauchen , sowie da « Mitsiihren brennender

Cigarren und Pfeifen ist nur ans den Außenplätzen
und in denjeniae » Wagenabtheilungen gestattet,
welche für Rancher bestimmt und mit einer ent¬
sprechenden Bezeichnung versehen sind.

8 11.
Da « Lärme » und Singen der Fahrgäste , so¬

wie , jedes nnanständige » nd die Mitfahrenden
belästigende Betragen ist untersagt.

8 12.
Personen , welche den Mitfahrenden durch ab¬

stoßende Krankbeitrersclieinungei , oder unreinlicher
Aeußere lästig fallen , sowie trunkene Personen sind
von der Mitfahrt ausgeschlossen.

8 13.
Die Mitnahme von tzuuden , sowie von Gepäck,

welche? durch Iliiifaiia , üblen Gerncv oder schmutzige
Beschaffenheit die Mitfahrenden belästigt , ist nicht
erlaubt.

8 14.
Die Fahrgäste haben den ans Grund dieser

Verordnung an sie gerichteten Aufforderungen der
Schaffner Folge z» leiste ». Wer ste unbeachtet
läßt , kann , abgesehen von seiner Bestrafung , von
der Mitsabrt ausgeschlossen werden , ohne daß er für
das bereits gezahlte Fahrgeld Ersatz zu fordern hat.

8 15.
Wer ans Grund der vorstehenden Bestimmungen

von der Miti ' abrt anrnelchlossen wird , hat den
Wagen beim nächsten Halten zu verlassen.

8 16.
Zuwiderbandliiiigeii gegen diese Verordnung

werden , soweit nicht nach sonstige » gesetzlichen Vor-
schristen , insbesondere nach 8 366No . 16 des Reich ?,
strasaeletzbnches , eine höhere Strafe verwirkt ist,
mit Geldstrafe bis zu 66 Mk .. im Unvermögens-
falle mit verhältnißmäßiaer Haft bestraft.

Die unterm 12 . Juli ' 1899 erlassene Poli
Verordnung für die Kleinbahnen de« Regier » »
bezirk « wird hiermit für die mit elektrischer Kr
betriebene » Kleinbahnen anfgehoben.

8 18.
Diese Polizeiverordniing tritt sofort in Kr>
Wiesbaden , den 9 , Juli 1962.

Der Regierungs -Präsident . In Vertr . : SB.»

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 8§ 6 . 11,12 und 13 der Per»

ordnung über die Polizei -Verwaltung in den neu
erworbenen Landestheilen vom 26 . September 1867
(G . S . S . 1529 ) in Verbindniig mit den 88 137
»nd 139 des Gesetzes über die allgemeine Landes¬
verwaltung vom 30 . Juli 1883 ( G . S . S . 195)
verordne ich unter Zustimmung de« Bezirksaus¬
schusses für den Umfang des ' Regierungsbezirks
Wiesbaden was folgt:

8 1 . Alle gewerbsmäßigen Schlachtungen , ein¬
schließlich derjenigen des Federviehs , müssen in
geschlossenen . dem Publikum nicht zugänglichen
Räumen stattfinden.

Nicht gewerbsmäßige Schlachtungen und Noth-
schlachtungen dürfen nur dann im Freien statt-
finden , wen » für ste geeignete Räume nicht zur
Verfügung stehen.

In diesen Fällen ist der Schlachtplatz thun-
lichst so zu wähle,, , daß er von öffentlichen Wegen,
Straßen oder Plätzen nicht übersehen werden kann.

8 2 . Die Anwesenheit von Kindern unter
14 Jahren beim gewerbsmäßigen Schlachten , sowie
fremder Kinder bei Hausschlachtungen darf nicht
geduldet werden.

8 3. Da « Betäuben und das Abstechen beim
Schlachten von Tbieren — mit Ausnahme des
Federviehs — darf mir von Erwachsenen , des
Schlachtens kundigen männlichen Personen vor¬
genommen werden und bat möglichst schnell zu
geschehen . Die Zuziehung von Lebrlinaen zu deren
Aiisbilduna im Metzgergewerbe ist zulässig.

8 4 . Das Schlachten sömmtlichen Vieh « , mit
Ausnahme des Säms - und Federviehs , darf , so¬
fern es nicht nach jüdischem Ritus stattstnden soll
(efr . 8 8 ), mir nach vorbergegangener Betäubung
durch Kovfschlag oder geeignete Betäubungs -Appa¬
rate statlsiiiden.

Bei dem Schlachten von Großvieh müssen
mindesten « zwei erwachsene kräftige männliche Per¬
sonen tbätia sein.

8 5. Die Anwendung des Genickstiches ist
verboten.

8 6 . Da « Aufhäugen , Abbäuten oder Brühen
von Schlachttbieren , sowie das Rupfen von Feder¬
vieh vor der vollständigen Blutentziehung ist ver¬
boten.

Jndeß kann in größeren Schlachtstätten , in
welchen ein beständiger und hinreichend organistrter
Ukberwachnnasdiellst besteht , mit meiner Ein-
willianna gestattet werden , daß mtcfi nach nnbe¬
täubte Kälber » nd Schafviehstücke mittelst um die
Hinterschenkcl zu befestigender Sckilingen aukge-
bängt werden , sofern solche Schlachtobjeete unmittel¬
bar nach dem Anfhäiiaen betäubt (bezw . soweit
nach jüdisibem Ritus -geschlachtet werden soll ), ent¬
blutet werden . In keinem Falle darf aber ein
und derselbe Metzger ein weiteres unbetänbtes
Kalb oder Schasviebstück aufhäugen , bevor er
nicht das zunächst aiifgebSnate getodtet hat . Das
Einoang « dieses Paragraphen erwähnte Verbot
des Rupfens von Federvieh erstreckt sich nicht auf
die Entnahme soaenannter reifer Federn.

8 7 . Da ? Blut van durch Halsschnitt ge¬
schlachtete » Tbieren darf zur Herstellung von
Nahrungs - ad . Geniißmitteln nicht verwendet werden.

8 8 . Bei der Schla » tnng nach jüdischem
Ritus (Schächten ) stnd außer den vorstehend unter
den 88 1— 3 und 5—7 getroffenen Bestimmungen
noch folgende Vorschriften maßgebend:

a ) Die Schächtnng darf nur durch zuverlässsge,
aeprüste Schächter ausgefübrt werden . Jeder
Scbächter ist gehalten , sein ihm von dem
zuständigen jüdischen Knltnrbeamten anszu-
stellende ? Fähigkeitszengniß der Ortspolizei-
Bebörde und dem beamteten Thierarzte auf
Erfordern jederzeit vorznlegcn.

b ) Der Schächter muff bei dem Niederlegen der
zu schachtenden Tbiere bereit « zngeaen sein
nnd unmittelbar darauf die Schächtuna vor¬
nehmen . Der Sckächtschnitt soll schnell und
sicher ansgesührt werden.

c)  Da ? Niederlegen von Groffvieh zum Zwecke
der Schächtnng ist durch Winden oder ähn¬
liche niibedinat sicher wirkende Vorrichtungen
zu bewerkstelligen . Dieselbe » , sowie die dabei
aebranchten Seile milffe » haltbar sein und
in einem leicht beweglichen ( aeschnieidigen)
Zustande gehalten werde » , bannt das Nieder-
leaen stet ? schnell und sicher von Statten geht.

a ) Wäbrciid de« Niederlegens sowohl , als auch
während der Schächtuna bis zum ?lnfbören
der nach dem Halsschnitte eintretenden
MiiSkelkrämpse ist der Kops de« TbiereS
(bei Groffvieh eventl . imter Beniitzung ge-
eianeter Vorrichtungen ) aebön ' g zu unter-
stUtzen und derart z» führen bezw . festzuseaen,
dnff ein Ausschlaaen derselben auf den Fuß¬
boden und ein Bruch der Hörner wirksam
verhindert wird.

8 .9 . Für die Befolgung der Vorschriften
dieser Polizei - Verordniino ist sowohl der Eigen-
tbnmer de? zu schlachtende» Viehs , wenn er zu»
mgen ist, wie auch Derjenige verantwortlich , welcher
die Schlachtbondliing vornimmt oder leitet.

8 16 . Diele Polizei - Verordiinng findet auf
konmiuiiale Schlachthäuser keine Anwendnna.

8 11 . Znwiderhaiidlnnaen qegen diese Vor¬
schriften werden , sofern nicht nach sonstigen gesetz¬
lichen Bestinininnaei , eine böbere Strafe verwirkt
ist, mit Geldstrafe bi« , » 60 Mk . . an deren Stelle
im Unvermöaenrfalle eine entsprechende Haftstrasr
tritt , geahndet.

8 12 . Diese Polizei - Verordnung tritt am
1. Juli d . I . in Kraft . Zn demselben Termine
wird die Polizei -Verordnung vom 86 . Oktober 1889
(A . Bl . S . 829 ) aufgehoben . *

Wiesbaden , den 27 . Mai 1902.
Der Regierungs -Präsident . In Vertr .: Bake
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Monals -Uebrrfichten der meteorologischen Keobachtungsstation ;u Wiesbaden
vom Monat September 1902. (Mitgetheilt von dem Stationsvorstand Ed . Lampe .)

Si tftdruck Lufttemperatur Absolute Feuchtigkeit Relative Feuchtigkeit
Mittel
mm

Maximum
mm

Datum Minimum
mm

Datum 7a
c°

2p
c

9p
C°

Mittel
c»

Mittl.
Max.

C°

Mittl.
Min.
C»

Absol.
Max.

0°
Datum

Absol.
Min.

C°
Datum 7a

mm
2p

mm
9p

mm
Mittel

mm
7a

Proc.
2p

Proc.
9p

Proc.
Mittel

Proc.
754,1 762,7 19 740,5 12 11,4 18,4 13,8 14,4 19,0 10,1 28,2 3 3,9 20 8.9 9,6 9,6 9,4 86 60 80 75

Bew Slku« » Niederschlag Zahl der Tage mit Zahl der iahl der Wind -Beobachtuuge « mit
y'

7» 2p 9p Mittel Summa

mm

Max . in
24

Stunden.
mm

Datum
SS

s
'S 2

c§> SS
3«2*23*

es

o“
V»
S<3
SS

OS*

c
S

2
Z aJ

03O
<£

03
<3
£
ft

s „2 cs.
5 -2 •cW

I «
‘2w

HnJ£ cr-o N NE E SE S SW W NW Windstille 1

5,1 5 .4 3,0 4,5 24,6 13,5 13 12 — — — 19 — — — 2 — — — 4 7 6 — 15 16 6 5 8 19 9 8 9

Am 1. September d . I . ist die auf dem neue»
Friedhof an der Platterstraße errichtete Urnen«
Halle <Kolumbarium ) zur allgemeinen Be¬
nutzung freigegeben worden . Anträge auf Pachtung
oder Erwerbung von Urncnplätzen sind bei dem
Magistrat einzureichen , welcher über die Bertbeilung
der Plätze bestimmt . Die Urnen können im Innern
des Gebäudes in besonderen Kammern oder auch
freistehend untergebracht werden , für die Auf¬
stellung an den Außenseiten der Urnenhalle dagegen
chleibt speeielle Entscheidung der Magistrats Vor¬
behalten . Die Preise für die Standorte der Urnen
>stnd bis auf Weiteres mit Genehmigung der
Stadtverordnetenversammlung wie folgt festgesetzt:
1 - 100 Mk . für eine Kammer , 150 Mk . für einen
Platz für freistehende Urnen auf die Pachtzeit von
!30 Jahren . 2 . 150 Mk . für eine Kammer . 225 Mk.
für einen Platz für freistehende Urnen auf die
Nachtzeit von 60 Jahren . 8 . 200 Mk . für eine
Kammer . 300 Mk . für einen Platz für freistehende
Urnen auf die dauernde Pacht , d . h . solange die
Urnenhalle als solche bestehen bleibt . Zu pos . 1
und 2 wird bemerkt , daß die Pachtzeit von 30 oder
,60 Jahren auf Antrag der Interessenten gegen
Nachzahlung der Preisdifferenz nachträglich noch
verlängert werden kann . Die Größe ' und Ge¬
staltung der Buchstaben für die Aufschrift auf die
Urnenplatten werden von dem Friedhosaufsehcr
angegeben . Musterschrift liegt in der Wohnung
desselben zur Einsichtnahme auf . Im klebrigen

^finden die Bestimmungen der FriedhofSordnung
vom 1. Januar 1885 auf die Benutzung der Urnen¬
balle und den Verkehr in derselben sinngemäße

^Anwendung . *
Wiesbaden , den 26. September 1002.

Der  Magistrat.

Bekanntmachung.
,Netr . An - und Abmeldung von Gewerbebetrieben.

Die hiesigen Gewerbetreibenden werden zur
Vermeidung von Verstößen gegen die bestehenden
geietzlichen Bestimmungen darauf aufmerksam ge-
wacht , daß gemäß 8 52 des Gewerbesteuergesctzes
vom 24 . Juni 1891 und der dazu ergangene»
Anweisung des Herrn Finanzministers vom
'4. November 1895 , Abschnitt YI , Artikel 25 , ein
Jeder , welcher hier den Betrieb eines be-Sehenden Gewerbes aufäuqt, demMagistrat vorher oder spätesten« gleichzeitig mit
dem Beginn des Betrieber Anzeige davon zu
machen hat . Die Anzeige hat schriftlich zu erfolgen:
sie kann auch im Ratbhaus , Zimmer No . 5 , münd-
ich während der üblichen Vormittags -Dienststnn-
len zu Protokoll gegeben werden.

Die Verpflichtung trifft auch Denjenigen,welcher
» ) das Gewerbe eines Anderen übernimmt

und sortfetzt,
d ) neben seinem bisherigen Gewerbe oder

an Stelle desselben ein anderes Gewerbe
anfängt.

Wer die gesetzliche Verpflichtung zur Anwei¬
sung eines steuerpflichtigen Gewerbe « innerhalb der
torgeschriebenen Frist nicht erfüllt , verfällt nach
i '70 des Gewerbcsteuergesetzes in eine dem dovvelten
Betrag der einjährigen Steuer gleichen Geldstrafe,
daneben ist die vorcnthaltene Steuer zu entrichten.

Das Aufhören eines steuerpflichtigen Ge¬
werbes ist dagegen nach 810 . Absatz 2 de«' Gesetzes
vom 14 . Juli 1893 und dem Artikel 23 der cit.
Anweisung bei dem Herrn Vorsitzenden der für die
Veranlagung - » ständigen Steuerausschüsse der
Gewerdesteuerklaffen 1 und 2 und 3 und 4
schriftlich abzumelden.

Wird ein Gewerbebetrieb eingestellt , aber nicht
rechtzeitig abgemeldct , so ist die Gewerbesteuer nach
8 83 des Gewerbesteuergefetzes fortzuentrichten . *

Der Magistrat . — Steuerverwaltung. .Heß.

Bekanntmachung.
Wir bringen hierdurch zur allgemeinen Kennt-

aiß . daß die Kaffe des städtischen Krankenhauses
nur in den Vormittagsstunden von 8 bis 12ff - Uhr
für das Publikum geöffnet ist. *

Städtifche Krankenhaus -Verwaltung.

an Roßkastanien in hiesiger
an den Kaufmann Christian

Die Ernte
Gemarkung ist vw .
Kremer »Dotzbeimerstraße78bier , verkauft worden.
Es ist demnach verboten, - Roßkastanien unbefugt
zu schütteln oder zu lesen und werden Ueber-
tretnngen gemäß 8 18 de« Feld - und Forstpolizei-
gcsetzes vom 1. April 1880 bestraft . *

Wiesbaden , den 4. Oktober 1902.
Der Magistrat.

Aufforderung.
Die Versicherung von Gebäuden gegen

Feuerschaden betreffend.
Die hiesigen Kebäudebcsitzer werden hierdurch

ersucht , Anmeldungen wegen Erhöhung , Aufhebung
oder Veränderung bestehender Gebäudeversicher¬
ungen , sowie wegen Neuaufnahme von Gebäuden
m die Naffauische Brandversicherungsanstalt für
dar Jabr 1903 in dem Ratbhausc , Zimmer Nr . 53,
m den Vormittagsdienststunden bis zum 31 . Oktober
d. I . machen zu wollen . *

Wiesbaden , den 8. September 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung
für die betheiligten Handwerksmeister : c.

Die Einreichung der Rechnungen (in dnplo)
über gefertigte Unterhaltunasarbciten in den städt.
Gebäuden der Bezirke I — III für das II . Quartal
Juli — September 1902 wird hiermit in Erinnerung
gebracht und erwarten solche bis spätestens den
10 . Oktober l . I . *

Wiesbaden , den 25. September 1902.
Stadtbanamt , Abtheilung für Hochbau.

Bürcau für Gebäudeuntcrhaltuug,
Friedrichstraßc 15 ( Zimmer No . 1) .

Bekanntmachung.
Um vielfach vorgekommenen Jrrthümcrn für

die Folge vorzubeugen , werden die HauSeigen-
thümer wiederholt darauf aufmerksam gemacht,
daß die Beiträge für die HanSkehricht-
Abfuhr durch die städtische Steuerlast « so lange
weiter erhoben werden , bis eine definitive Ab¬
meldung ^ beim Stadtbauamt . Zimmer No . 69,
erfolgt ist . Die Abmeldung ist erforderlich sowohl
beim Austritt aus dem Abonnementsverbältniß,
als auch beim Verkaufe des betreffenden Hauses.

Wiesbaden , de» 1. Oktober 1902. *
Stadtbanamt »Abtheilung für Straßenbau.

Bekanntmachung.
Volks - Badeanstalten.

Die Bäder sind geöffnet in den Monaten Mai
bis August von Morgen « 6 Ubr bis Abends 9 Uhr.
März , April , September , Oktober von Morgens
7 Uhr bis Abends 8 Uhr , November bis Februar
von Morgen « 7 ' / - Uhr bis Abends 8 Uhr . An
allen Samstaaen wird um 9 Uhr Abends , an den
Sonn - und Feiertagen um 11 Uhr Vormittag«
geschlossen . Die Frauenbäder bleiben in der Zeit
von 1— 4 Ubr Nachmittags geschloffen . Der Karten¬
verkauf wird 20 Minuten vor Schluß de« Bades
eingestellt . Das Stadtbanamt . *

Verdingung.
Die Lieferung von 800 ci »>„ Hartbasalt¬

schotter (Handgeschläg) in der Korngröße 20 bis
30 mm soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung
verdungen werden . Verschlossene und mit der
Aufschrift „Basaltschotter " versehene Angebote pro
obm franco Stativ » Wiesbaden sind spätestens bis

Samstag » den 11 . Oktober 1902,
Vormittags 11 Ubr,

hierher einzureichen . Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter . ZuschlagSfrist 14 Tage . *

Wiesbaden » den 6. Oktober 1902.
Stadtbauamt , Abtl ». für Straßenbau.

Verdingung.
Die Herstellung einer Futtermauer auf der

Westseite der verlängerten Schützcnhofstraßc im
Bereich des alten Kirchhofs an der Heidenmauer
soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen werden . Angebotsformulare , Verdingungs¬
unterlagen und Zeichnungen können während der
Vormittagsdienststunden im Ratbkause , Zimmer
Nr . 44 , eingesehcn , die VerdinguiigSunterlagen ein¬
schließlich Zeichnungen auch von dort gegen Baar-
zadlung oder bestellgeldfreie Einsendung von 1 Mk.
und zwar bis zum Samstag , den 11 . d . M ., be¬
zogen werden . Verschlosiene und mit der Aufschrift
„Str . A . Hcidenmauer " versehene Angebote sind
spätestens bis

Montag , den 13 . Oktober 1902,
Vormittags 1v Uhr,

hierher einzureichen . Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter . Nur die mit dem vorgcschriebenen und
ausgefüllte » Verdinannassormnlar eingereichten
Angebote werden berücksichtigt . ZuschlagSfrist:
4 Wochen . *

Wiesbaden , den 6. Oktober 1902.
Stadtbauamt , Slbth . für Straßenbau.

Bekanntmachung.
Die Lieferung von Bettwerk und Hand¬

tüchern für das Armen-Arbeit?baus soll im
Submission - Wege an hier wohnhafte Unternehmer
vergeben werden . Lieferunaslustiae werden auf¬
gefordert . ihre Offerten nebst Mustern , postmäßig
verschlossen , mit der Aufschrift : „Lieferung von
Bettwerk : c. für da ? Armen -ArbeitShauS " bis

Dienstag , den 14 . Oktober er. ,
19 Uhr Vormittags,

im Rathhause , Zimmer No . 18 , einzureichen , wo die
Offerten alsdann in Gegenwart etwa erschienener
Submittenten eröffnet werden . Die Lieferungs¬
bedingungen liegen daselbst von heute ab zur
Einsicht offen . *

Wiesbaden , den 30. September 1902.
Der Magistrat . — Armenverwaltung.

Ausschreibung.
Die Lieferung der erforderlichen Speise¬

kartoffeln für dar städtische Krankenhaus Wies¬
baden vom 1. November 1902 bis dahin 1903 soll
im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden . Interessenten wollen ihre Offerten vcr-
schloffen mit der Aufschrift : „Kartoffellieferung für
das städt . Krankenhaus " bis zum

Mittwoch , den 18 . Oktober er. ,
Vormittags 19 Uhr,

unter Vorlegung von Proben beider Unterzeichneten
Verwaltung einreichen , woselbst in Gegenwart etwa
erschienenerSubmittcuten die eingegangenen Offerten
bekannt gegeben werden . Die Lieferungsbedingungen
können in der Zeit vom 1. bis 15 . Oktober er .,
von Vormittags 8 bis 12 und von Nachmittags
3 bis 6 Ubr , an unserer Kasse eingesehen werden.

Wiesbaden , de» 30. September 1902. *
Städt . Krankenhaus -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der

Wmtcrmonate - Oktober bis einschließlich März —
um 19 Uhr Vormittags . *
_ Städt . Aeeise -Amt.

Bekanntmachung.
Die städtische Feuerwache,

Neugaffe 6 , ist unter No . 48 an
das Fernsprechamt dahier ange-
schlosscn. sodaßvonjedemTelephöu-
auschluß Meldung nach der Feuer¬
wache gemacht werden kann . Der
hiesigen Einwohnerschaft wird die

, Benutzung der Tclephonanschlüsse zu
Feuermeldungen empfohlen. *

Wiesbaden , im Oktober 1901.
Der Branddirektor . Schenrer.

Bekanntmachung.
Die Lieferung von 23 Paar Schaftstiefel

für die Bediensteten und Arbeiter der städtischen
Schlachthaus - und Viehhofanlage soll vergeben
werden . Verschlossene Offerten und Proben sind

bis zum 16 . Oktober er.
im Bürean der Schlachthaus -Verwaltung abzugeben.

Wiesbaden , den 30. September 1902. *
Städt . Schlachthaus -Verwaltung.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens 10.20 bis

Köln , 11.30 (Güterschiff ) bis Coblenz . Billets
und Auskunft in "Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F 329

Hamburg -Ainerikn -Liuie.
(Passage -Büreau d. Gesellschaft : Wilhelmstr . 10.)

D. „Alesia “ von Hamburg nach Ostasien,
2. Oktober in Port Said . D. „Adria “ von New-
York nach Ostasien , 2. Okt . in Port Said . D.
„Ambria “ 2. Oktober von Marseille (Heimreise ).
D. „Arabia “ von Hamburg nach Westindien und
Mexico, 2. Okt . 10 Uhr Morg . von Antwerpen ..
D. „Artemisia “ von Hamburg nach Baltimore,
30. Sept . 11 Uhr Ym . in Boston . D. „Blücher“
30. Sept . 7 Uhr Morg . in Newyork . D. „Cheruskia“
von Hamburg nach Westindien , 2. Okt . 10 Uhr
Morgens von Antwerpen , S.-D. „Columbia “ von
Newyork nach Hamburg , 3. Okt . 6 Uhr Morgens
Dover passirt D. „Dora Baltea “ 1. Oktober von
Montevideo nach Hamburg . S.-D. „Fürst Bis¬
marck “ von Hamburg via Southampton u. Cher¬
bourg nach Newyork , 3. Okt . 7 Uhr Morgens
Dover passirt . I). „Georgia “ von der Levante
nach Newyork , 2. Okt . 5 Uhr Km. von Gibraltar.
D. „Granada “ von Hamburg nach dem La Plata,
2. Okt . von Montevideo . D. „Hercynia “ von
Hamburg nach Westindien , 1. Okt . in St . Thomas.
D. „Holsatia “ von Rio de Janeiro nach Hamburg,
2. Oktober 10 Uhr 50 Min. Morgens Dungeness
passirt . D. „Hungaria “ 2. Okt . 11 Uhr Morgens
in Oporto (Heimreise ). D. „Karthago “ 2. Okt.
in Para . R.-P .-D. „Kiautschou “ 1. Okt . Mittags
von Bremerhaven nach Ostasien . D. „Marko-
mannia “ von St. Thomas nach Hamburg , 2. Okt.
1 Uhr Mittags in Antwerpen . D. „Moltke “ von
Newyork nach Hamburg , 3. Okt . 8 Uhr 35 Min.
Morgens Borkum passirt . D. „Nicomedia “ von
Newyork nach Stettin , 2. Okt . 5 Uhr Nm . von
Copenbagen . D. „Parthia “ von Hamburg nach
Südbrasilien , 2. Okt . 3 Uhr Nm . in Antwerpen.
D. „Pretoria “ 1. Okt . 6 Uhr Morgens in Newyork.
D. „Prinz Eitel Friedrich “ von Hamburg nach
Mittelbrasilien , 1. Oktober Nachts von Lissabon.
D. „Saxonia “ von Hamburg nach Ostasien,
1. Okt . in Hongkong . D. „Scotia “ von Pensacola
nach Genua , 1. Okt . 1 Uhr Mittags Gibraltar
passirt . D. „Segovia “ von Hamburg nach Ost¬
asien , 2. Okt . in Yokohama . D. „Silvia “ 1. Okt.
von Yokohama (Heimreise ). D. „Valdivia “ von
Hamburg nach Nordbrasilien , 2. Oktober in
Para . F 330

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden : Wilhelm Bickel,

Langgasse 20.) F329
Antwerpen -Newyork -Dienst . D. „Southwark“

am 23. Sept . in Antwerpen von Newyork und
Southampton angekommen . D. „Southwark “ am
25. Sept . von Antwerpen nach Southampton und
Newyork abgegangen . D. „Vaderland “ am
27. Sept . von Antwerpen nach Newyork abge¬
gangen . D. „Zeeland “ am 27. Sept . von Newyork
nach Antwerpen abgegangen . D. „Kroonland“
am 30. Sept . in Antwerpen von Newyork ange¬
kommen . D. „ Friesland “ am 30. Sept . in New-
York von Antwerpen angekommen . — Ant-
werpen -Philadelphia -Dienst . D. „Switzerland“
am 24. Sept . in Antwerpen von Philadelphia an¬
gekommen . D. „Nederland “ am 24 . Sept . von
Philadelphia nach Antwerpen abgegangen.

Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
vom 29 . September bis einschl. 5 . Oktober 1902.

Hafer
Stroh
Heu .

I . Krnchtmarkt.
. . . . . p. 100 K.

100 ..
. „ 100 „
II . ISiekmarkt.

Ochsen : I . Qualität . p. 60 K.
11. „ . „ 50 „

Kühe : I . Qualität . p. 50 „
II , „ . „ 50 „

Schweine . . . . . .  p . .
Mast - Kälber . . . . „
Zand -Kälber . . „
Hammel . » „ „

III . Wetualten.
Butter . p . K.
Eier . p . 25 St.
Handkäse . 100 „
Fabrikkäie . 100
Eßkartoffeln . . . p . 100 K.
Neue Kartoffeln . . . p. K.
Zwiebeln . „ „
Zwiebeln . Jj. 50 ff.
Blumenkohl . . . . p. St.

Höckst.
Preis.
JHk\ s
1540
520
7

73
70-
66
62

1
1
1
1

2
1
7-
5-

8

'Jiirtt.
SfrtlS.

3T
40

4
14

5
6

70
68
64
68

1
1
1
1

2
1
4
4
5

40

8

Wiesbaden , den 4 . Oktober 1902.

Kopfsalat . .
Gurken . . .
Grüne Bohnen
Grüne Erbsen .
Wirsing . . .
Weißkraut . .
Roibkrant . .
Gelbe Rüben .
Weiße Rüben .
Kohlrabi , obererd
Römisch -Kohl .
Petersilien . .
Borre . . . .
Sellerie . . .
Kirschen . . .
Saure Kirschen
Erdbeeren . .
Vreisielbeeren .
Trauben . .
Aepfel . . .
Birnen . . .
Zwetschen . .

Höchst. Aiedr. HiXdl'i Aiedr.
Preis. Preis. VreiS. Preik. ^rciS. Preis.
4 A 4 * 4 * M

p . St. — 5 — 4 Kastanien . Jj. ff. 90 70 Noggenmehl : No . 0 . p. 100 ff. 24 75 24— 80 — 10 Eine Gans. 6 50 6 .. I . „ 100 „ 22 21
. p . ff. — 40 — 35 Eine Ente. 8 2 80 Y. ^ fei fdi.
. „ „ — 60 — 60 Eine Taube. — 70 60 Ochsenfleisch : von der Keule p. ff. 1 52 1 44— 10 — 8 Ein Hab » . 1 60 1 20 Band,fleisch . „ „ 1 36 1 28
. „ „ — 10 — 8 Ein Hnbn. 2 — 1 50 Kuh - oder Rindfleisch . 1 40 1 82
. „ „ — 10 — 8 Ein Feldhuhn. 1 50 1 —

Schweinefleisch. 1 80 1 60
. „ „ 12 — 10 Ein Hase . 5 — 4 50 Kalbfleisch . 1 70 1 50
. „ „ — 30 — 28 Aal . p . ff. 8 60 2 60 Hammelfleisch .„ 1 60 1 20
. „ „ — 20 — 18 deckst. „ „ 2 60 2 40 Schaffleisch . 1 40 1 20
. „ „ — 12 — 10 Backfische . — 80 — 50 Dörrfleisch . . .. 1 80 1 60

'p ." St. —
40

4 _
80

8 IV . Wrod und Mehl.
Solberfleisch ..
Schinken . „ „

1
2

80 1
1

60
84„ n — 10 — 8 Schwarzbrod : Langbrod p. 0, » K. — 16 — 18 Speck (geräuchert) . 1 84 1 80

. p. ff. — — — — Q — 52 — 43 Schweineschmalz . 1 80 1 60

. „ „ Rnndbrod „ 0 .» ff. — 13 — 13 Nierenfett . „ 1 80— — — — §. — 45 — 45 Schwartcnmagen : frisch . . „ 0 1 00
. „ „ — 50 — 48 Wcißbrod : a . l Wasserweck . . — 8 — 3 „ geräuchert „ „ 2 1 80— 60 — 50 b 1 Mildibrödchen. — 8 — 3 Bratlvnrst . „ 1 80 1 00— 60 — 18 Weizenniehl : No . 0 . p. 100 K. 32 60 80 — Fleischwnrst. 1 60 1 40— 50 — 18 .. I . .. 100 28 27 Leber - u . Blutwurst : frisch ", " 96 96

50 20 „ 11 . „ 100 .. 26 - 25 geräuchert „ „ 2 — 1 80

Druck und Verlag der L. Schellenberg 'schen Hos-Buchdruckerei in Wiesbaden.
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